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RS OGH 1976/5/18 3Ob558/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1976

Norm

ZPO §269

Rechtssatz

Offenkundig ist, daß eine vermietete Liegenschaft grundsätzlich schlechter verwertbar ist als ein in einem wesentlichen

Teil vom Eigentümer und seinen Angehörigen benützte Liegenschaft.
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